
Anlage:         

 

Leistungsverzeichnis über zu erbringende Dienstleistungen durch Hausmeister 
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1.  Betreuung des Anwesens durch den Objektbetreuer              

1.1.  Kontrolle der Ordnung und des Gesamtzustandes des betreuten Anwesens.              

1.2.  
Beaufsichtigung und Kontrolle der eingesetzten eigenen Fach- und Hilfskräfte oder der 
sonstigen, von der Hausverwaltung beauftragten Fachfirmen und Handwerker. 

             

1.3.  Kontrolle der Hausordnung im Gemeinschaftsbereich.              

2.  Wartung der haustechnischen Anlagen              

2.1.  
Überwachung der elektrischen Einrichtungen, wie z.B. Beleuchtung, Schalter, Zeituh-
ren etc. im Gemeinschaftsbereich und Auswechseln von Glühbirnen, Sicherungen und 
dergl. (Zeitaufwand bis zu 30 Min. im Einzelfall). 

             

2.2.  
Überprüfung der sanitären Einrichtungen im Gemeinschaftsbereich und Behebung von 
kleinen Störungen (Zeitaufwand bis zu 30 Min. im Einzelfall). 

             

2.3.  
Überprüfung und Wartung der mechanischen Einrichtungen, wie z.B. Türschließauto-
maten, Schlösser, Garagentore etc., im Gemeinschaftsbereich und Behebung von 
kleinen Störungen  (Zeitaufwand bis zu 30 Min. im Einzelfall). 

             

2.4.  Kontrolle der Aufzugsanlagen.              

2.5.  
Überprüfung und Wartung der Abwasserentsorgung (Hebeanlagen, Abwasserpumpen 
etc.). 

             

2.6.  
Beseitigung von Verschmutzungen bei Störungen, mit eigenem Gerät und Personal 
durch den Auftragnehmer, gilt als Sonderleistung und ist nicht in der Pauschale enthal-
ten. 

             

3.  Bedienung und Kontrolle der Heizungsanlage              

3.1.  Wasserdruck-Manometer beobachten, Druck sicherstellen, Wasser auffüllen.              

3.2.  Brennvorräte überprüfen.              
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3.3.  Brennvorräte überprüfen und Nachbestellung über Verwaltung veranlassen.              

4.  Pflege und Überwachung der Tiefgarage              

4.1.  Garagentor auf technischen Zustand, elektrische und mechanische Funktion prüfen.              

4.2.  Sicherung der Notausgänge, Notausgangbeleuchtungen, Warnschilder.              

4.3.  Überprüfung der Tiefgaragengullys, Reinigung der Schlammeimer.              

4.4.  
Bei Doppelparksystem Sichtprüfung der Hydraulik, Mechanik und elektrischen Funkti-
on. 

             

4.5.  
Tiefgaragenzufahrten und Fahrstraße der Garagen manuell oder mit Kehrsaugmaschi-
ne reinigen. 

             

4.6.  Tiefgaragen Nassreinigung auf Anfrage mit gesonderter Rechnung.              

4.7.  Hebebühne absaugen              

4.8.  Bodenrinnenabläufe, Türen, Tore, Notausgänge, Entlüftungskanäle reinigen.              

5.  Reparaturdienst               

5.1.  

Ausführung einfacher Kleinreparaturen, wie z.B. Austausch defekter Sicherungen und 
Glühbirnen, Abdichten tropfender Hähne, Beseitigung kleinerer Verstopfungen usw. 
(Rahmen: ca. 30 Min. im Einzelfall, nur im Gemeinschaftsbereich). Materialberech-
nung. 
 
 

             

6.  Sonderleistungen              

6.1.  

Für Sonderarbeiten und zusätzliche Dienstleistungen wird vom Auftragnehmer folgender 
Nettostundenlohn berechnet:  35,00 € zzgl. MwSt. 
Notdienstzuschläge pro Stunde: 
Nachtarbeit ab 22:00 Uhr, Sonntagsarbeit, gesetzl. Feiertage,  
Heilig Abend u. Silvester  100% 
Von diesen Sonderleistungen sind die im Vertrag vereinbarten Winterdienstzeiten und Not-
dienste ausgenommen. 

             

7.  Hausmeister-Notdienst               
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7.1.  
Notdiensteinsätze sind im Pauschalpreis enthalten. Ausgenommen sind die in Punkt 
6.1 aufgeführten Zeiten. 

             

7.2.  
Der Auftragnehmer ist Tag und Nacht, auch sonn- und feiertags, telefonisch erreichbar, 
außerhalb der Geschäftszeiten wird durch den Anrufbeantworter und Handy der zu-
ständige Notdienst-Monteur verständigt. 

             

7.3.  
Notdienstfälle sind Wasserrohrbruch, Heizungsausfall, Stromausfall und sonstige der-
artige Notsituationen. 

             

7.4.  
Notdienstreparaturen werden sofort ausgeführt, wenn Gefahr in Verzug ist. Zuständige 
behördliche oder fachliche Stellen werden, wenn notwendig, in Kenntnis gesetzt und 
beauftragt. Der Notdienstmonteur hilft, weitere Schäden abzuwenden. 

             

7.5.  Der Hausverwaltung wird umgehend Bericht erstattet.              

8.  Waschmaschinen- und Trockenraumbetreuung              

8.1.  
Der Verkauf von Wertmarken an die Hausbewohner (wird durch Sondermitteilung be-
kannt gegeben). 

             

8.2.  Reinigung der Waschmaschinen und Trockenautomaten.              

8.3.  
Technische Überprüfung der Aggregate auf Funktionsfähigkeit, Waschprogramm, Zu-
lauf, Ablauf, Elektrik, Sicherungen usw. 

             

9.  Müllentsorgung              

9.1.  Müllraum und Müllplatz kehren und sauberhalten.               

9.2.  Mülltonnen und Container aus- bzw. einstellen: Mo / Di / Mi / Do / Fr /Sa              

9.3.  Mülltonnen und Container reinigen.              

9.4.  Container wechseln bei Müllsammelanlagen: Mo / Di / Mi / Do / Fr /Sa              

9.5.  Verstopfung beseitigen, soweit dies ohne Einsatz von Spezialgeräten möglich ist.              

9.6.  Sperrmüll aus dem Gemeinschaftsbereich entfernen und zur Mülldeponie bringen.              

9.7.  Sonderreinigungsarbeiten nach der öffentlichen Sperrmüll-Abfuhr.              

  Reinigungsarbeiten              

10.  Treppenhausreinigung              

10.1.  Kehren und entstauben des Treppenhauses.              

10.2.  Feucht wischen mit entsprechenden Reinigungsmitteln.              
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10.3.  
Sauberhalten, ggf. feucht wischen mit entsprechenden Reinigungsmitteln von Türen im 
Gemeinschaftsbereich, wie z.B. Haustüren, Hof-, Keller- und Speichertüren (nicht 
Wohnungstüren in den einzelnen Stockwerken). 

             

10.4.  Aufzugskabinen innen und Aufzugstüren innen und außen reinigen.              

10.5.  
Aschenbecher leeren und säubern, Papierkörbe und Prospekt-Sammelbehälter leeren 
und säubern. 

             

10.6.  Lampen und sonstige Beleuchtungskörper demontieren und innen reinigen.              

10.7.  
Fenster und Glasbausteine reinigen, soweit dies ohne Gefährdung möglich ist, jedoch 
inkl. Reinigung der Rahmen (durch Fremdfirma). 

             

11.  Reinigung von Keller-, Speicher- und sonstigen Gemeinschaftsräumen              

11.1.  
Kellertreppen (soweit nicht im Treppenhaus), Kellergänge und Gemeinschaftskeller 
kehren und falls nötig, feucht wischen. 

             

11.2.  Fahrradkeller auskehren und falls nötig, feucht wischen.              

11.3.  Wasch- und Trockenkeller auskehren und falls nötig, feucht wischen.              

11.4.  
Speichergänge und gemeinschaftliche Speicherflächen kehren und falls nötig, feucht 
wischen. 

             

11.5.  Andere Gemeinschaftsräume kehren und falls nötig, feucht wischen.              

12.  Schwimmbadpflege              

12.1.  
Reinigen, desinfizieren des Schwimmbadbereichs, Wasch-, Dusch-, Sauna- und WC-
Einrichtungen 

             

12.2.  Beckenrandreinigung, absaugen Becken bei Verunreinigung              

12.3.  Dosierung, Kontrolle Beckenwasser              

12.4.  Kontrolle von Schwimmbadtechnik, Kompressoranlage, Heizung u. Entfeuchtungsanl.              

13.  Reinigungsarbeiten im Außenbereich              

13.1.  Hauszugänge und Gehwege, die zum Haus gehören, kehren und sauberhalten.              

13.2.  Öffentliche Gehwege kehren, entsprechend der Gemeindeverordnung.              

13.3.  Hofflächen kehren und sauberhalten.              

13.4.  PKW-Stellplätze, soweit zugänglich, kehren und sauberhalten.              



13.5.  
Unkraut aus den Bereichen 13.1 bis 13.4 entfernen und mit entsprechenden Mitteln 
bekämpfen. 

             

13.6.  Papier- und Abfallkörbe im Außenbereich leeren, ggf. säubern.              

13.7.  
Fußroste und eingelassene Fußmatten im Eingangsbereich herausnehmen und sau-
berhalten. 

             

13.8.  Dampfstrahlarbeiten auf Anfrage mit gesonderter Rechnung.              

13.9.  Wassereinläufe und Gullys sauberhalten, wenn erforderlich, Schlammeimer entleeren.              

14.  Pflege der Außen- und Gartenanlage              

14.1.  
Papier, Steine und sonstigen Unrat aus Gartenanlagen beseitigen und auf gepflegten 
Zustand achten. 

             

14.2.  
Rasen mähen und Beseitigung des Schnittgutes in hauseigenen Mülltonnen oder 
Komposter. Mai – Oktober. 

             

14.3.  
Rasen vertikutieren, ggf. düngen und Rasen nachsäen auf Anfrage mit gesonderter 
Rechnung. 

             

14.4.  
Rasen in Dürreperioden bewässern (nur soweit Sprinkleranlagen lokal vorhanden 
sind). 

             

14.5.  

Hecken und Büsche schneiden. Soweit Beseitigung in hauseigenen Mülltonnen oder 

Kompostern nicht möglich, Abtransport zur nächsten Mülldeponie. Deponiekosten 
werden gesondert abgerechnet. 

             

14.6.  
Laub im Spätherbst aus Gartenanlagen entfernen. Soweit Beseitigung in hauseigenen 
Mülltonnen oder Kompostern nicht möglich, Abtransport zur nächsten Mülldeponie. 

Deponiekosten werden gesondert abgerechnet.. 
             

14.7.  
Bäume fällen und auslichten gegen gesonderte Rechnung. Abtransport von Schnitt-

gut zur nächsten Mülldeponie. Deponiekosten werden gesondert abgerechnet. 
             

14.8.  Pflanzungen von Unkraut befreien und Beete aufhacken.              

14.9.  
Spielplatzanlagen und Sandkästen sauber- und von Unkraut freihalten, Sand auflo-
ckern. 

             

14.10.  
Spielplatzsand, soweit hygienisch verunreinigt, herausnehmen, verladen, abtranspor-
tieren und gegen neuen Quarzsand auswechseln. 

             

15.  Winterdienst              

15.1.  
Einsatz nach den Bestimmungen der Verordnung / Satzung der Gemeinde sofern dies 
nicht durch höhere Gewalt verhindert wird. 

             

15.2.  
Räumung der Hauszugänge, Treppen zum Haus und sonstiger unter Verkehr stehen-
der Flächen, nach gemeinsamer Vereinbarung bei Übernahme des Objektes. 

             

15.3.  Räumung der Gehwege nach den Bestimmungen der Gemeindeverordnung.              

15.4.  Streuen abstumpfender Mittel gegen Schnee- und Eisglätte.              

15.5.  Beschaffung und Bevorratung des Streugutes.              



16.  Grundordnung (Erstellung in einen pflegefähigen Zustand)              

16.1.  
Durch Vorleistungen unseres Unternehmens (auf gesonderte Berechnung), vor Beginn 
des Betreuungsvertrages, schaffen wir auf Wunsch hin eine Ausgangssituation, die 
den Pflege- und Wartungszustand Ihres Objektes verbessern hilft. 

             

16.2.  
Dazu bringen wir im Einzelnen: 

a) Herstellung einer einwandfreien äußeren Ordnung. 
b) Herstellung einer inneren Ordnung (Gebäudereinigung). 

             

17.  Vermittlung von Sonderleistungen               

17.1.  

Bei Handlungsbedarf vermitteln wir Leistungen durch Dritte, mit und ohne Kostenvor-
anschlag. Diese Leistungen zielen darauf ab, für unseren Auftraggeber, fach- und 
sachgerechte Dienstleistungen zu erbringen, um das Objekt vor weiteren Schäden zu 
bewahren. 
Folgeschäden können so verhindert werden bzw. erkennbar vermindert werden. 

              

18.  Putzmittel und Material               

18.1.  Im Preis enthalten.               

18.2.  Nicht im Preis enthalten.               

18.3.  Material wird gesondert berechnet (Glühbirnen, Streusalz usw.)               

19.  Haftpflichtversicherung               

19.1.  Vorhanden               

19.2.  Nicht vorhanden               

                 

20.  Sondervereinbarungen für zusätzliche Leistungen:               

        Vom 24.12. bis 02.01. jeden Jahres werden die Treppenhäuser nicht gereinigt.               
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  Ort, Datum: (Unterschrift und Firmenstempel)               

                 

 


